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Beratungsgegenstand: 
Hebesatz-Satzung für das Haushaltsjahr 2009 
 
I. Beschlussvorschlag: 
Dem Rat wird empfohlen, die als Anlage beigefügte Hebesatz-Satzung für das Haushaltsjahr 2009 zu 
beschließen. 
 
 
II. Rechtsgrundlage: 
§§ 7, 41 GO, § 25 Grundsteuergesetz, § 16 Gewerbesteuergesetz, Zuständigkeitsordung des Rates 
 
 
III. Sachverhalt: 
Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer sind seit dem 01.01.2006 wie folgt festgesetzt: 
 
Grundsteuer A:   210 v.H. 
Grundsteuer B: 400 v.H. 
Gewerbesteuer: 420 v.H. 
 
Eine höhere steuerliche Belastung sollte sowohl den privaten Haushalten als auch den 
ortsansässigen Gewerbetrieben angesichts der Finanzkrise und der befürchteten Rezession nicht 
zugemutet werden. Die Verwaltung schlägt daher vor, die Hebesätze in der bisherigen Höhe zu 
belassen, um unerwünschte konjunkturelle Wirkungen durch eine weitere Kaufkraftabschwächung zu 
vermeiden. 
 
 
 
Anlagen: 1 


